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Legende Zonenplan
Wohnzone 1

Wohnzone 2 (bis 11 m)

Wohnzone 3 (11-14 m)

Wohnzone Spezial (S)

Mischzone 3 (11-14 m)

Mischzone 4 (14-17 m)

Zone für Sport und Freizeit

Zone für öffentliche Zwecke

Kernzone A

Sonderbauzone (B)

Landwirtschaftszone

Naturschutzzone (N)

Reservezone

Wald
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30. April 2018

Provisorische
Bau- und Nutzungsvorschriften
Landwirtschaftszone 1 (gemäss Art. 26 Bau-
und Zonenreglement der Gemeinde Vitznau)

Die Landwirtschaftszone 1 dient der landwirtschaft-
lichen Nutzung, insbesondere dem Futter- und
Obstbau, dem bodenabhängigen Garten- und
Gemüsebau und der bodenabhängigen
Nutztierhaltung.

1

2

3

4

Die Zulässigkeit von Bauten und Anlagen richtet
sich nach eidgenössischem und kantonalem Recht.
Neue Bauvorhaben sind auf ihre Verträglichkeit
im Landschafts- und Ortsbild zu prüfen. Der
Gemeinderat kann im Baubewilligungsverfahren
Auflagen bezüglich der Standortwahl, den Abmes-
sungen, der Materialwahl sowie der gestalterischen
Einordnung von Bauten und Anlagen erlassen.
Zudem kann er zum Schutze des Landschaftsbildes
die Pflanzung von Hecken oder Bäumen anordnen.
In den im Zonenplan bezeichneten reichstruktu-
rierten Gebieten sind Terrainveränderungen
(Abgrabungen, Aufschüttungen, Ablagerungen)
und bauliche Bodenverbesserungen nicht gestattet;
ausgenommen sind zwingend erforderliche Mass-
nahmen zur Erschliessung oder Gefahrenabwehr.


